
Am Gericht

Weber wehrt sich
Er gilt als Cannabis-König und verbüsst eine lange Freiheits-
strafe. Im Gefängnis zeigt er sich kooperativ, zuverlässig und 
vertrauenswürdig – und als einer, der sich zu wehren weiss. 
Yuma Weber kämpS für einen fairen (trafvollzug.
Von Brigitte Hürlimann, 13.04.2022

Wer gegen das (trafgesetz verstösst )und sich dabei erwischen lässtU, der 
wird bestraS. Mnd wer etwas Gröberes angestellt hat oder zum wiederhol-
ten qale delinDuiert, landet im Gefängnis. Roch hinter Gittern verlieren die 
qenschen nicht sämtliche Nechte. Zeben der (ühne, die sie zu leisten ha-
ben, ist es das erklärte :iel, ihnen nach der Entlassung die Chance auf eine 
Wiedereingliederung in die GesellschaS und eine stra«reie :ukunS zu ge-
ben» Nesozialisierung nennt man das.

VRie qenschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu ach-
tenP, heisst es im (trafgesetzbuch. Mnd» Rer (trafvollzug habe das soziale 
Aerhalten der Insassen zu fördern, vor allem die Fähigkeit, stra«rei zu le-
ben. Kontakte mit Hersonen ausserhalb der Lnstalt seien zu unterstützen 
und überhaupt die Nechte der xäSlinge nur so weit zu beschränken, als es 
der Freiheitsentzug und das :usammenleben im Gefängnis erforderten.

Cannabis-König und yangzeithäSling Yuma Weber kennt diese Grundsätze 
aus dem E«e«. Er ruS sie regelmässig an, wenn er sich aus dem Gefängnis 
heraus für einen gesetzeskonformen und fairen (trafvollzug einsetzt. Rer 
(chweizer hat sich zum AollzugseBperten gemausert, macht auf (chwach-
stellen im (Jstem aufmerksam – und bringt die 2ehörden regelmässig in 
die 2redouille.

Ort: 8ustizvollzugsanstalt Höschwies in Negensdorf und Aollzugszentrum 
2achtel in xinwil
Thema: Aorzeitiger (trafvollzug, o«ener Aollzug, Mrlaub, Corona-qassnah-
men

Lm 67. Lpril werden es eBakt 0 8ahre sein. Ras sind T6 qonate oder fast 
6644 3age. (o viel :eit ist verstrichen, seit sich Yuma Webers yeben hin-
ter Gittern und :äunen abspielt, dauerüberwacht und fremdbestimmt, mit 
wenig Freiräumen und vielen Lujagen, umgeben von qonitoren, Lufse-
hern und (icherheitspersonal. Rer heute 1;-Oährige (chweizer lebt in einer 
rein männlichen und doch sehr heterogenen :wangsgemeinschaS.
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Rie qitinsassen wechseln ständig. qan muss irgendwie miteinander aus-
kommen. (ich zusammenraufen. qehr oder weniger lang.

Weber ist unter anderem wegen Cannabis-xandels im grossen (til und we-
gen Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von !! 8ahren verurteilt worden. 
Roch das Mrteil ist noch nicht rechtskräSig, Weber kein Aerurteilter, der 
seine gerechte (trafe verbüsst. Er ist einer, der Duasi im Aoraus zur (ühne 
angetreten ist9 in Erwartung einer zwar längeren, aber noch unbestimmt 
hohen (trafe.

VAorzeitiger (trafvollzugP nennt man das im FachOargon. Ras ist nichts 
Lussergewöhnliches – und trotzdem eine Konstellation, die zu Kompli-
kationen, Mnsicherheiten und Widersprüchlichkeiten führt. Qder, wie es 
Yuma Weber sagt, Vzu inakzeptablen Mngerechtigkeiten5P.

Erste Begegnung: Am Obergericht
Rer Cannabis-König lässt sich das nicht gefallen. Er wehrt sich mit allen zu-
lässigen qitteln für einen fairen, gesetzeskonformen (trafvollzug – für sich 
und für qitgefangene, die sich ratsuchend an ihn wenden» VWer rechtskräf-
tig verurteilt ist, hat keinen Lnspruch mehr auf einen Nechtsanwalt. Roch 
auch für mich gilt» Wenn es um Fragen des (trafvollzugs geht, stellt mir der 
(taat keine Nechtsvertretung zur (eite. (o wird es schwierig und vor allem 
teuer, sich zu wehren. Ich helfe den qitinsassen, NechtsschriSen zu verfas-
sen. Qder Aerfügungen, Gutachten und Mrteile zu verstehen. Ras ist auch 
für mich als deutschsprachigen (chweizer nicht immer einfach.P

Er habe deshalb schon mehrfach vorgeschlagen, dass den Gefangenen eine 
unabhängige Nechtsberatung zur Aerfügung gestellt werde. Rieses Lnlie-
gen, sagt Weber, sei nicht aufgenommen worden.

Rie erste 2egegnung zwischen der Nepublik-Neporterin und dem wehrhaf-
ten xerrn Weber ?ndet am 0. Qktober 6464 vor dem :ürcher Qbergericht 
statt.

Lm 2erufungsprozess wird die !!-Oährige Freiheitsstrafe wegen gewerbs- 
und bandenmässigen Cannabis-xandels sowie wegen Geldwäscherei be-
stätigt. Ras Qbergericht ist überzeugt davon, dass Weber innerhalb von 0-
 8ahren mit über T 3onnen Cannabis gehandelt und dabei einen Mmsatz von 
rund ;T,T qillionen Franken erzielt habe. Yuma Weber sei ganz oben in der 
xierarchie gestanden, der 2oss gewesen. Er sei professionell, dreist, verwe-
gen und mit einer grossen kriminellen Energie vorgegangen, so Gerichts-
präsident Raniel 2ussmann bei der Mrteilserö«nung.

Weber hat das Aerdikt nicht anerkannt und kämpS weiter um eine mildere 
(trafe.

Er spricht von einer viel geringeren qenge an qarihuana und xaschisch 
und einem deutlich kleineren Gewinn9 der Aerurteilte hat den :ürcher Ent-
scheid vor 2undesgericht gezogen – und einen 3eilsieg errungen. Ras höch-
ste Gericht rügt einen Aerstoss gegen das Lnklageprinzip, verlangt eine 
neue (trafzumessung und hat den Fall zurück ans Qbergericht spediert.

Rort ist die (ache seither hängig, das neue Mrteil steht noch aus. Was wie-
derum bedeutet, wie bereits erwähnt, dass der Cannabis-König auch nach 
0 8ahren hinter Gittern noch nicht rechtskräSig verurteilt ist. Wegen der 
höchstrichterlichen Nüge aus yausanne darf er mit einer tieferen (trafe 
rechnen. Lber auch wenn es bei nahezu !! 8ahren Freiheitsstrafe bleiben 
sollte, rückt der 3ag seiner Entlassung in grei are Zähe.
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Niemand will zuständig sein
Ras (trafgesetz sieht nämlich vor, dass Gefangene nach der Aerbüssung von 
zwei Rritteln der (trafe bedingt entlassen werden können, wenn sie sich im 
Aollzug korrekt verhalten und wenn angenommen werden kann, dass sie 
künSig keine Relikte mehr begehen.

Für Weber bedeutet das» Falls das Qbergericht seine (trafe um keinen ein-
zigen 3ag senken sollte )was kaum vorstellbar istU, kann er im (ommer des 
nächsten 8ahres das Gefängnis bedingt verlassen. Rann hat er zwei Rrittel 
seiner !!-Oährigen (trafe verbüsst. Wird die (trafe hingegen um 6 8ahre re-
duziert, also auf  8ahre, müsste er bereits diesen qonat bedingt entlassen 
werden.

Wie immer das neue Mrteil lauten wird» (ämtliche involvierten 2ehörden 
sind sich inzwischen einig, dass es an der :eit ist, den yangzeitinsassen 
Yuma Weber aufs yeben in der Freiheit vorzubereiten. Ras heisst» die xaS-
bedingungen langsam zu lockern.

Ras war nicht immer so.

Weber  und  sein  Aerteidiger,  der  :ürcher  Nechtsanwalt  Riego  Gfel-
ler,  verlangten  zweieinhalb  8ahre  lang,  dass  der  xäSling  aus  dem 
xochsicherheitsgefängnis Höschwies in eine o«ene Aollzugsanstalt verlegt 
werde. Ragegen wurden diverse Einwände erhoben – wegen der noch an-
stehenden erheblichen Neststrafe und der damit verbundenen vermuteten 
Fluchtgefahr.

Roch spätestens seit letztem xerbst schätzen die 2ehörden die (ituation 
anders ein. Webers Aerhalten im Aollzug, die vielen 8ahre hinter Gittern 
)ohne Oegliche AollzugslockerungenU und das Zäherrücken der bedingten 
Entlassung führten zum qeinungswandel.

(o weit, so gut.

2loss» Hlötzlich will keiner mehr zuständig sein, niemand den Entscheid 
fällen, ob Weber nun endlich in den o«enen (trafvollzug versetzt werden 
kann oder nicht.

Rabei verlangt der yangzeitinsasse keine (pezialbehandlung, keine Wohl-
tat.  Es  geht  um  standardgemässe  und  gesetzeskonforme  Aollzugs-
lockerungen, die der Nesozialisierung des xäSlings dienen, der Wieder-
eingliederung in die GesellschaS, seinem Weg in eine deliktfreie :ukunS. 
Rer Insasse soll das Gefängnis nicht unvorbereitet verlassen. Er muss den 
8ustizbehörden beweisen können, dass er sich bewährt, sich an die Luja-
gen hält, auch ausserhalb von hohen qauern und einseitig abschliessbaren 
3üren.

Zweite Begegnung: Im Hochsicherheitsgefängnis
Rie zweite 2egegnung mit Yuma Weber ?ndet in der 8ustizvollzugsanstalt 
Höschwies im zürcherischen Negensdorf statt. Es ist Lnfang 8anuar 6466, 
grau und kalt – und der Gefangene in schlechter Aerfassung.

xier drinnen, sagt er, herrsche die reine Willkür. Es sei noch schlimmer, als 
er befürchtet habe. VIch bin beschwerdemässig sehr aktiv. Ras macht mich 
beim Hersonal nicht gerade beliebt. Es kommt zu :ellendurchsuchungen 
und yeibesvisitationen mit fadenscheinigen 2egründungen, die mir erst im 
Zachhinein mitgeteilt werden. Wenn überhaupt. Roch das Aerwaltungs-
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gericht hat mir zweimal recht gegeben. Mnd gegen einige Höschwies-Lnge-
stellte habe ich (trafanzeige eingereicht. Luch sie dürfen nicht alles.P

Rie zwei Lnliegen, die Weber mit Erfolg bis vors :ürcher Aerwaltungs-
gericht getragen hat, betre«en das Corona-Negime in der Höschwies.

Rer Insasse beschwerte sich, weil ihm im Lpril 6464 zwei 2esuche im 
Gefängnis kurzfristig annulliert worden waren. 2ei der Gefängnisleitung 
und beim Lmt für 8ustizvollzug blitzte er ab. Erst das Gericht kam zum 
(chluss, die 2esuchssperre sei unverhältnismässig gewesen – es hätten 
andere qassnahmen angeordnet werden können» 3rennscheiben, qasken 
tragen, 3emperatur messen, Lbstand halten oder kürzere 2esuchszeiten. 
(olche milderen qassnahmen, so das Aerwaltungsgericht, seien vom Lmt 
gar nie geprüS worden. 

Eine verhängnisvolle LiDfahrt
2ei der zweiten 2eschwerde geht es um die uarantäneregelung in der 
Höschwies. Weber wurde im Qktober 6464  3age lang in EinzelhaS ge-
steckt, weil einer seiner Aerteidiger kurz nach dem 2erufungsprozess vor 
Qbergericht positiv getestet wurde. Rer 2eschuldigte und der Lnwalt waren 
sich Oedoch nur bei einer yiSfahrt näher gekommen – und Weber betont, 
er habe stets die qaske getragen, auch im yiS.

Ras Aerwaltungsgericht gibt dem 2eschwerdeführer erneut recht. Es be?n-
det, die von der Gefängnisleitung angeordnete uarantäne sei nicht zuläs-
sig gewesen, sie weiche von der damals geltenden Nichtlinie des 2undes-
amts für Gesundheit ab. Für eine uarantäne wäre ein enger Kontakt wäh-
rend mindestens !  qinuten nötig gewesen. Eine yiSfahrt im Gebäude des 
Qbergerichts daure Oedoch Vnach der allgemeinen yebenserfahrungP nicht 
länger als rund 64 (ekunden.

Ras Gericht betont zudem, dass EinzelhaS nur als Mltima Natio angewandt 
werden dürfe – selbst dann, wenn es um die Hrävention vor Lnsteckungen 
geht.

Rie beiden Mrteile des Aerwaltungsgerichts sind rechtskräSig geworden. 
Aergebens hatte die QberstaatsanwaltschaS den Entscheid betre«end die 
annullierten Gefängnisbesuche bis vor 2undesgericht gezogen. (ie sei zur 
2eschwerde gar nicht legitimiert gewesen, schreibt das höchste Gericht 
kurz und trocken, mit Mrteil vom !. qärz 6466.

Writte Begegnung: Fo sich «uchs und Hase gute Nacht 
sagen
:u einer dritten 2egegnung mit Yuma Weber kommt es wenige 3age später 
im :ürcher Qberland, im Aollzugszentrum 2achtel inmitten von Wiesen, 
Wäldern und Feldern, buchstäblich ein Qrt, an dem sich Fuchs und xase 
gute Zacht sagen. qan muss schon sehr genau hinschauen, um auf die Idee 
zu kommen, dass es sich bei diesem hübschen Gebäudeensemble mit rot 
bemalten xolzfassaden und einem stattlichen yandwirtschaSsbetrieb um 
ein Gefängnis handelt.

Aon qauern keine (pur.

Ein gut gelaunter Yuma Weber empfängt die Neporterin im hellen, gross-
zügigen 2esuchsraum mit einer langen Fensterfront, einer Aeranda und ei-
ner (pielecke für Kinder. Lus einer prall gefüllten Einkaufstasche packt der 
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Cannabis-König diverse 2undesordner sowie eine 3hermoskanne mit fri-
schem Ka«ee. VGanz anders als in der Höschwies, nicht wahr P, meint er 
schmunzelnd.

Rass er seiner 2esucherin Ka«ee o«eriert )auf deren ausdrücklichen 
Wunsch hinU, birgt für Weber gewisse Nisiken, denn NechtsgeschäSe in-
nerhalb von Gefängnissen sind für die Insassen strengstens verboten – ein 
Geschenk, und sei es auch nur eine 3asse Ka«ee, ist nach dem 2uchstaben 
des Gesetzes ein Aertrag, mit anderen Worten» ein NechtsgeschäS.

Roch beim Gespräch in der Aollzugsanstalt 2achtel steht anderes im 
Aordergrund. Es geht um (trafverfolgung, (trafvollzug, um Gerichte – und 
vor allem um einen veritablen 2ehördensalat. Eine kompleBe qaterie. Rie 
vielen dicken Qrdner auf dem 3isch sind nur der kleine 3eil eines impo-
santen Lktenbergs, den Yuma Weber in seiner :elle au ewahrt.

Mnd der 2erg wird stetig höher.

Es hat lange gedauert, unzählige NechtsschriSen und Mrteile auf allen 
Gerichtsstufen gebraucht, bis der xäSling von der Höschwies in die o«ene 
Lnstalt auf dem 2achtel verlegt werden konnte. Grund für die Aerzögerung 
und die Konfusion war» dass der Insasse noch nicht rechtskräSig verurteilt 
ist, aber seine (trafe trotzdem schon absitzt, und dies eben schon 0 8ahre 
lang.

VReshalb darf man mich nicht schlechter behandeln als die anderen xäS-
lingeP, sagt Weber. VRoch bis heute habe ich keinen Aollzugsplan gesehen, 
und es gab nie ein Gespräch darüber, wie es mit meiner Nesozialisierung 
vorwärtsgehen soll.P

Lber warum bloss will niemand für den Cannabis-König zuständig sein

Für xäSlinge wie Yuma Weber, die sich im vorzeitigen (trafvollzug be?n-
den, ist grundsätzlich Oenes Gericht zuständig, bei dem der Fall hängig ist, 
das noch ein Mrteil zu fällen hat. Ras wäre das :ürcher Qbergericht. Roch 
für Fragen des Aollzugs, das heisst, in welchem Gefängnis und wie genau 
die xaS durchgeführt wird, reklamiert das Lmt für 8ustizvollzug eine :u-
ständigkeit – gestützt auf die kantonale 8ustizvollzugsverordnung, konkret 
auf Haragraf 64.

Mnd dann kommt im 8anuar 6464 plötzlich das :ürcher Aerwaltungsgericht 
daher und sagt )sinngemässU» yeute, diese KompetenzauSeilung geht im 
Fall gar nicht. Haragraf 64 verletzt übergeordnetes Necht, führt zu parallelen 
:uständigkeiten sowie zu einer unzulässigen Komplizierung und Aerzöge-
rung des Nechtsschutzes.

Grundlage des Mrteils war ein erneutes Gesuch Webers, in den o«enen Aoll-
zug versetzt zu werden. Frühere Gesuche waren abgelehnt worden, dieses 
eine zog er nach dem njet aus dem Lmt für 8ustizvollzug und der 8ustiz-
direktion ans Aerwaltungsgericht weiter – das die Gelegenheit beim (chopf 
packte und feststellte, dieser Nechtsweg sei kreuzfalsch. Ras Qbergericht 
als Aerfahrensleitung habe darüber zu entscheiden, nicht das Lmt und da-
nach die 8ustizdirektion.

Rie Feststellung aus dem Aerwaltungsgericht führt im Kanton :ürich zu ei-
ner 2lockade.

Yuma Weber und sein Aerteidiger ?nden sich mit der (ituation konfron-
tiert, darum kämpfen zu müssen, dass überhaupt Oemand entscheidet – und 
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zwar innert vernünSiger Frist. Renn nach dem Mrteil aus dem Aerwaltungs-
gericht lässt das Lmt für 8ustizvollzug stante pede mitteilen»

Wir sind ab sofort nicht mehr zuständig.

Worauf das Qbergericht meint» Wir aber auch nicht.

Llso ist niemand zuständig, und die Frage landet notgedrungen in yau-
sanne. Rie höchsten Nichter des yandes spielen den 2all dem :ürcher 
Qbergericht zu» Rie Aerfahrensleitung sei zuständig für die Frage, ob ein 
noch nicht rechtskräSig verurteilter Insasse in eine o«ene Lnstalt verlegt 
werden kann. Zicht das Lmt für 8ustizvollzug.

Ras 2undesgerichtsurteil tri  kurz vor Weihnachten 646! in :ürich ein. Ei-
nen guten qonat später darf Yuma Weber seine :elle in der Höschwies räu-
men und bezieht ein :immer auf dem 2achtel – das nicht mehr am frühen 
Lbend von aussen abgeschlossen wird. Im xaus dürfen sich die Insassen 
frei bewegen, draussen auf dem Gelände zu einer vereinbarten :eit.

Weber arbeitet  im xausdienst,  er  ist  für  die  Essensausgabe und die 
Gebäudereinigung zuständig, manchmal auch an den Wochenenden. Rie 
(chicht beginnt in aller xerrgottsfrühe, dafür gibt es am Zachmittag aus-
giebige :immerstunden, bis das Lbendessen vorbereitet werden muss. Es 
sei hier viel besser als in der Höschwies, sagt Weber, Vnicht mehr so ein 
KindergartenP.

Lber» VEs ist immer noch ein Gefängnis. Rie qauern sind da, wenn auch 
unsichtbar.P

,Ich bin der Wumme» der nicht abhaut
Rie vom Aerwaltungsgericht beanstandete Negelung in der kantonalen 
8ustizvollzugsverordnung soll nun überarbeitet, die :uständigkeit klar ge-
regelt werden. Webers Fall hinterlässt (puren. (eine xartnäckigkeit )und 
Oene des AerteidigersU wird nachhaltig wirken, wovon andere Insassen in 
:ukunS pro?tieren sollen. Ras tröstet Yuma Weber und hilS ihm zu ertra-
gen, dass die Kompetenzkonjikte auf seinem 2uckel ausgetragen werden. 
Was seine Geduld doch arg strapaziert. Mnd zwar bis heute.

Renn das behördliche Zichtzuständigseinwollen geht auch im o«enen 
Aollzug weiter. Ein erstes Mrlaubsgesuch Webers sorgt erneut für Aerwir-
rung und Aerzögerung.

Razu muss man wissen» Wer seit 0 8ahren inhaSiert ist, mit einem xaSen-
de, das sich in grei arer Zähe be?ndet, hat grundsätzlich Lnspruch auf 
Lusgang und Mrlaub9 vorausgesetzt, der xäSling kooperiert, gilt weder als 
gemeingefährlich, juchtgefährdet noch als einer, der sofort wieder delin-
Duiert. Erfüllt er diese Aoraussetzungen, darf er gegen Ende der Freiheits-
strafe ein paar (tunden ausserhalb der Lnstalt verbringen, unter strengen 
und engen Konditionen. Rem Insassen wird vorgeschrieben, in welchem 
Gebiet er sich au alten darf, wie lange und mit wem.

2eim Mrlaubsgesuch Webers wiederholt sich das bekannte (piel – niemand 
will zuständig sein.

Ein erster 3ermin für einen bescheidenen -stündigen Lusgang in Lnstalts-
nähe verstreicht, weil keiner entscheidet. Llso verfasst Webers Nechts-
anwalt Gfeller wieder einmal eine 2eschwerdeschriS ans 2undesgericht. 
Mnd siehe da» Hlötzlich klappts. Ras Lmt für 8ustizvollzug erlässt eine 
Lusgangsverfügung.
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Lm letzten qärzwochenende verbringt Yuma Weber  (tunden in einer 
Kleinstadt am (ee, im Kreise seiner Familie, bei strahlendem (onnenschein 
und frühlingshaS milden 3emperaturen. Er sei nach diesem kurzen Lusjug 
in die Freiheit derart erschöpS gewesen, erzählt Weber später am 3elefon, 
dass er sich danach habe hinlegen müssen.

Keine qinute lang hat der Insasse daran gedacht, den Mrlaub für eine 
Flucht zu nutzen, nicht in die Lnstalt zurückzukehren. VIch bin einer der 
Rummen, die nicht abhauen, ich habe zu viel zu verlieren. Ich riskiere 
doch nicht, dass ich auch noch den letzten Rrittel meiner (trafe absitzen 
muss9 das wären bei mir über ; 8ahre, falls es bei der bisherigen Freiheits-
strafe bleibt.P Aiel lieber plant Weber sein yeben nach dem Gefängnis. Eine 
Lrbeitsstelle ist ihm bereits zugesichert worden» VIm Aollzug konnte ich 
meine (prachkenntnisse erweitern, inzwischen spreche ich Reutsch, Eng-
lisch, (panisch, Hortugiesisch, Französisch sowie ein bisschen xolländisch 
und Italienisch. Ich war schon immer ein Lutodidakt. Mnd ich denke, mei-
ne qenschenkenntnisse sind auch besser geworden.P

3rotz der Lussicht, bald wieder ein yeben in Freiheit führen zu können, 
will Yuma Weber ein paar Aollzugsfragen gerichtlich untersucht haben. 
Er hat gegen eine xandvoll von Höschwies-Lufsehern (trafanzeige ein-
gereicht9 wegen Lmtsmissbrauchs, (achbeschädigung und xausfriedens-
bruchs.  Es geht in erster  yinie um die :ellenkontrollen und yeibes-
visitationen. Rie Lnzeige ist bei der (taatsanwaltschaS eingetro«en, Weber 
als Lnzeigeerstatter bereits einvernommen worden. Roch bevor die (taats-
anwaltschaS untersuchen darf, muss sie sich eine Ermächtigung holen – 
weil es sich bei den potenziell 2eschuldigten um (taatsangestellte handelt.

:uständig für diesen Ermächtigungsentscheid ist, immerhin das steht 
klipp und klar fest» das Qbergericht.

Mnd was ebenso klar sein dürSe» qit seiner Lnzeige macht sich Insasse We-
ber bei den (trafvollzugsbehörden denkbar unbeliebt. 

Einmal mehr.

Wann werden Zellenkontrollen oder Körperdurchsuchungen ange-
ordnet?

Unabhängig von einer allfälligen Strafuntersuchung oder von konkreten 
Vorgängen in Kantonalzürcher Gefängnissen hat die Republik das Amt für 
Justizvollzug und Wiedereingliederung (Juwe) nach den Regeln für Zellen-
kontrollen und Leibesvisitationen gefragt. Das sind die Antworten:

Bezüglich beider Massnahmen verweist das Amt auf die Grundlage im Straf-
gesetzbuch. Artikel 85 regelt: «Die persönlichen Effekten und die Unter-
kunft des Gefangenen können zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der 
Strafanstalt durchsucht werden.» Absatz 2 der gleichen Norm behandelt die 
Leibesvisitation, die durchgeführt werden kann, wenn der Verdacht besteht, 
der Insasse verberge auf sich oder in seinem Körper unerlaubte Gegen-
stände. Die Untersuchungen müssen von einer Person des gleichen Ge-
schlechts durchgeführt werden; bei Untersuchungen im Körperinnern ist 
medizinisch geschultes Personal beizuziehen.

Die Zellenkontrollen würden ausserdem in der kantonalen Justizvollzugs-
verordnung sowie in den einzelnen Hausordnungen geregelt, schreibt das 
Juwe. In der Pöschwies komme es zu periodischen Zellenkontrollen, die 
Insassen würden kurz zuvor oder aber im Nachhinein informiert. Ziel und 
Zweck der Kontrolle sei es, «unerlaubte Gegenstände, Substanzen und wei-
tere Regelverstösse offenzulegen. Auch Fluchtvorbereitungen sollen recht-
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zeitig erkannt werden. Eine Voranmeldung der Kontrollen würde diesem 
Zweck zuwiderlaufen.»

Ob eine Gefängniszelle als Privatbereich des Inhaftierten betrachtet werden 
könne, werde in der Rechtswissenschaft kontrovers diskutiert, so das Juwe. 
Auf jeden Fall könne eine Zelle «nicht mit einem extramuralen Privatbereich 
gleichgesetzt werden. Selbstverständlich wird die Privatsphäre der Insas-
sen jedoch so gut wie möglich respektiert.»

Bei der Leibesvisitation werde der Insasse unmittelbar zuvor informiert, 
auch über den Grund der Kontrolle, «die einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte» darstelle. Das Personal sei dementsprechend 
geschult und sensibilisiert, schreibt das Amt für Justizvollzug und Wieder-
eingliederung.

Zum Update: Yuma Weber ist draussen

Nach mehr als sechs Jahren hinter Gittern ist der Cannabis-König wieder 
auf freiem Fuss – aber ganz losgelassen hat ihn die Strafjustiz noch nicht. 
Hier gehts zum Update.

Illustration: Till Lauer
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